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Auf die Anfrage der Abgeordneten Dkfm. Gorton und Genossen vom 
20. März 1980, Nr. 430/J, betreffend Finanzierung des Ausbaues von 
Autobahnen 0 beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu 1): 

Die Ziffern der Straßenbauausgaben im jährlichen Bundesvoranschlag werden 
bereits im Juni des Vorjahres vom Bundesministerium für Bauten und Technik 
auf Grund der mittelfristigen Straßenbauplanung unter Berücksichtigung der 
voraussichtlichen zweckgebundenen Eingänge für den Bundesstraßenbau ge
schätzt. Das Bundesministerium für Finanzen gibt nur die voraussichtliche· 
Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bekannt. 

Die jährlichen Bauprogramme werden vom Bundesministerium fUr Bauten und 
Technik auf Grund der vom November des Vorjahres bis Februar des laufenden 
Jahres mit den einzelnen Bundesländern geführten Verhandlungen auf Beamten
ebene erstellt. Durch unfertige Planungen, Schwierigkeiten in der Grund
einlösung und neue auftretende Dringlichkeiten, dieim mittelfristigen 
Straßenbauprogramm noch nicht vorgesehen waren, ergeben sich gegenUber 
den Ziffern des Bundesvoranschlages starke Veränderungen. 

Zu 2): 
Die Ausgabenansätze für die Bundesstraßen Bund S einerseits und für die 
Bundesstraßen A andererseits sind gegenseitig deckungsfähig. Soweit daher 
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während des laufenden Budget jahres zu erkennen ist, daß Bauvorhaben auf 
Bundesstraßen A nicht oder nicht im vollen Umfange gebaut werden können, 
werden die nichtverw-endeten Büdgetmittel für Vorhaben im Rahmen der 
Bundesstraßen Bund S eingesetzt. Die in den Jahren 1977 und 1978 ur
sprünglich für den Autobahnbau vorgesehenen, aber dann nicht verwendeten 
Budgetmittel wurden, wie der Rechnungsabschluß 1978 zeigt, für die Bundes
straßen Bund S verausgabt. 

Zu 3): 

Auch 1979 wurde laut Rechnungsabschluß 1978 für den Ausbau der Autobahnen 
rund 600 Mill. S weniger ausgegeben, als im Bundesvoranschlag bzw. im 
Bauprogramm 1979 vorgesehen war. Wie in den Jahren 1977 und 1978 wurden 
die Mittel wieder für Bundesstraßen Bund S verwendet. 

Zu 4): 

Da das Bundesministerium für Bauten und Technik und das Bundesministerium 
für Finanzen die Auffassung vertreten, daß dem Ausbau der Transitstraßen 
großes Augenmerk zu schenken ist, wurde für die Eingänge der Bundesmineral
ölsteuer im Budget 1978 schon im Juni 1977 anläßlich der ßudgetverhandlungen 
zwischen den Bundesministern der genannten Ressorts ein Aufteilungsver
hältnis von 55 % für Autobahnen zu 45 % für Bundesstraßen Bund S vereinbart. 
Für das Jahr 1978 wurde dieser Schlüssel in 58 % für Transitstraßen (A und S) 

zu 42 % für Bundesstraßen B geändert. Diese Vereinbarung wurde für das 
Budget 1980 beibehalten. Die Einhaltung der im jeweiligen Bundesvoran~chlag . 
vorgenommenen i~ittel aufteil ung auch während des Jahres bis zum Rechnungsab
schluß kann aber vom Bundesministerium für Finanzen nicht erzwungen werden. 

Zu 5): 

Die im Jahre 1977 ~ 1979 für den Autobahnbau vorgesehen gewesenen, tat
sächlich aber nicht für diesen Zweck verwendeten ~'ittel wurden für Aus
bauten bei den Bundesstraßen Bund S verwendet. Diese Mittel sind nicht 
mehr vorhanden und können vom Bundesministerium für Finanzen auch nicht 
mehr zur Verfügung gestellt werden. 

Zu 61:.: 
Die Sonderfinanzierungsvereinbarungenwurden mit den jeweiligen Bundes~ 
ländern auf deren Antrag abgeschlossen. Der im jeweiligen Bundesland zu~ 
ständige Referent für den Ausbau der.Bundesstraßen hat sowohl über den 
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erforderlichen Mittelbedarf in den künftigen Jahren als auch über die 
voraussichtlich Vom Bundesministerium für Bauten und Technik zur Ver
fügung gestellten Jahresraten genaue Kenntnis. Er vermag daher am 
ehesten abzuschätzen, ob alle dringlichen Straßenbauten in den kommenden 
Jahren mit den voraussichtlich zur Verfügung stehenden Mitteln durchge
führt werden können. Sowei t der jeweil ige Landesreferent der Ansi cht 
war, daß er seine Straßenbauwünsche mit den in den kommenden Jahren 
zu en/artenden Straßenbaumitteln nicht durchführen kann, hat er über 
seinen Landeshauptmann an den Bund das Ersuchen gestellt, für einzelne 
StraßenstUcke die Ausbaukosten auf dem Kreditweg durch eine Sonderfinan
iierungsvereinbarung zu sichern .. 

Die für den jährlichen Ausbau des gesamten österreichischen Bundesstraßen
netzes (A, Bund S) vorgesehenen zweckgebundenen Einnahmen für den 
Straßenbau wurden voll verausgabt, weshalb die Kreditaufnahme im Rahmen 
der Sonderfinanzierungsvereinbarungen im Jahre 1978 und zu einem geringen 
Betrag im Jahre 1979 gerechtfertigt war. Unerwartete r~ehre;nnahmen im 
Jahre 1979 wurden zunächst für die Straßenbauten im Rahmen der Sonder
finanz;erungsvereinbarung zur Verfügung gestellt . 
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